
6.4  

Satzung 
über die Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren in der Mittelstadt  

St. Ingbert (Straßenreinigungs-Gebührensatzung) 1) 

___________________________________________________________________ 
 

§ 1 
Gebührenhöhe 

 
Die Straßenreinigungsgebühren nach § 8 (7) der Satzung über die Straßenreinigung in der 
Mittelstadt St. Ingbert vom 6. Oktober 1992, zuletzt geändert durch die 3. Änderungssatzung 
vom 11. Dezember 2001, werden wie folgt festgesetzt: 
 
• Jahresgebühr bei einmaliger wöchentlicher Reinigung 2,07 € je Frontmeter 
• Jahresgebühr bei zweimaliger wöchentlicher Reinigung 4,14 € je Frontmeter 
 

§ 2 
In-Kraft-Treten 

 
Diese Satzung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Satzung über 
die Festsetzung der Straßenreinigungsgebühren in der Mittelstadt St. Ingbert 
(Straßenreinigungs-Gebührensatzung) - Umrechnung auf Euro - vom 29. August 2001 außer 
Kraft.  
 
 
_______________ 
1) gemäß Beschluss des Stadtrates vom 11. Dezember 2007 


